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Vertraulich ! 

 

M i n i s t e r r a t s p r o t o k o l l  N r .  2 8  

vom 10. Jänner 1921 

 

Anwesend: 

Bundeskanzler Dr. M a y r, Vizekanzler B r e i s k y sowie die Bundesminister Dr. 

G l a n z, Dr. Paltauf, H a u e i s, H e i n l, Dr. P e s t a, Dr. R e s c h und Dr. 

G r ü n b e r g e r. 

 

Zugezogen: 

Vom Bundesministerium für Finanzen: Sektionschef Dr. J o a s; 

ferner zu den Punkten 4 und 5: vom Bundesministerium für Finanzen: Ministerialrat Dr. 

W i l f l i n g; 

zu Punkt 6: vom Bundesministerium für soziale Verwaltung: Sektionschef Dr. H e l l y und 

vom Bundesministerium für Justiz: Ministerialrat Dr. K a d e č k a. 

 

Vorsitz: 

Bundeskanzler Dr. M a y r, 

in der Folge Vizekanzler B r e i s k y 

 

Dauer: 18.00 – 20.30 

 

Reinschrift (3 Seiten), Konzept, unterfertigte Präsenzliste, zweifaches Stenogramm, kein 

Beschlussprotokoll. 

 

I n h a l t: 

1. Maßnahmen zur Erfassung des inländischen Getreidekontingentes. 

2. Enquête über die Ursachen der herrschenden Teuerung und über die 

Regierungsmaßnahmen zu deren Bekämpfung. 

3. Entwurf eines Gesetzes, mit welchem einige Bestimmungen zur Beschleunigung und 

Vereinfachung des Strafverfahrens der politischen Behörden und der Bundespolizeibehörden 

erlassen werden (Verwaltungsstrafverfahrennovelle). 

4. Denkschrift an den Hauptausschuß aus Anlaß der neuen Forderungen der 
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Verkehrsangestellten. 

5. Forderungen des Bundes der öffentlichen Angestellten. 

6. Entwurf eines Bundesgesetzes über die Bestrafung der Preistreiberei, des 

Schleichhandels und anderer ausbeuterischer, oder die Versorgung der Bevölkerung 

gefährdender Handlungen (Preistreibereigesetz). 

7. Österreichisch-belgisches Übereinkommen über die Vorkriegsschulden. 

 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 1, [Bundesministerium für Volksernährung], ohne Zahl, Information 

betreffend Maßnahmen zur Erlassung des inländischen Getreidekontingentes (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 3, Bundesministerium für Inneres und Unterricht Zl. 821, 

Ministerratsvortrag (1 Seite): Einbringung des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit welchem 

einige Bestimmungen zur Beschleunigung und Vereinfachung des Strafverfahrens der 

politischen Behörden und der Bundespolizeibehörden erlassen werden; Bundesgesetz (9 

Seiten); Begründung (5 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 4, Bundesministerium für Finanzen, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (10 

Seiten): Einreihung von Dienstorten in höhere Ortsklassen; Exposé des Ministerrates an den 

Hauptausschuss des Nationalrates aus Anlass der neuen Forderungen der 

Verkehrsangestellten (5 ½ Seiten); Antrag des Zentralausschusses des Personales der 

österreichischen Staatsbahnen beziehungsweise der Postverwaltung (1 ½ Seiten); Verordnung 

der Bundesregierung vom Jänner 1921, betreffend die Einreihung von Dienstorten in höhere 

Ortsklassen (18 Seiten) 

Beilage zu Punkt 6, Bundesminister für Justiz, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (4 Seiten): 

Einbringung des Entwurfes zu einem Bundesgesetz über die Bestrafung der Preistreiberei, des 

Schleichhandels und anderer ausbeuterischer Handlungen; Bundesgesetz (13 ½ Seiten); 

Begründung (7 Seiten); Abschrift des Berichtes über die am 9. Jänner 1921 im 

Handelsministerium abgehaltenen Enquete (4 ½ Seiten) 

Beilage zu Punkt 7, Bundesminister für Finanzen, ohne Zahl, Ministerratsvortrag (1 Seite): 

Österreichisch-belgisches Übereinkommen über die Vorkriegsschulden 

 

1. 

Maßnahmen zur Erfassung des inländischen Getreidekontingentes. 

B.-M. Dr. G r ü n b e r g e r führt aus, daß bei der geplanten Staffelung der Brot- und 

Mehlpreise für den Laib Brot werden Beträge festgesetzt werden müssen, welche eine überaus 



28 – 1921-01-10 

schwere Belastung des konsumierenden Publikums bedeuten. Die Höhe der Preise habe ihre 

Ursache zum Teil in der mangelhaften Aufbringung des inländischen Kontingentes, die es 

notwendig mache, den Ausfall durch ausländische Getreideankäufe zu decken. Redner erachte 

es daher als ein Gebot der Billigkeit, der stärkeren Belastung des Konsums dadurch ein 

Gegengewicht zu bieten, daß die mit der Ablieferung säumigen Landwirte für das nicht in 

natura abgelieferte Getreide zur Ersatzleistung in Geld herangezogen werden, indem ihnen die 

Differenz zwischen dem Übernahmspreis für den rückständigen Teil des Kontingentes und 

dem Kaufpreis für die gleiche Menge ausländischen Getreides zur Barzahlung auferlegt wird. 

Der finanzielle Erfolg einer solchen Maßnahme würde dem Erträgnis aus den erhöhten Brot- 

und Mehlpreisen und aus der Brotauflage ungefähr gleichkommen. 

Die Ersatzleistung solle natürlich nur jene Landwirte treffen, welche sich der Ablieferung, 

sei es durch den Verkauf des in das Kontingent fallenden Getreides im Schleichhandel, oder 

durch dessen anderweitige verbotswidrige Verwendung entzogen haben; dagegen wären alle 

Fälle, in denen das Kontingent nachgewiesenermaßen wegen Mißernte nicht aufgebracht 

werden kann oder von vornherein zu hoch bemessen war, im Wege individueller Überprüfung 

von der Nachzahlung auszunehmen. 

Der sprechende Minister mache von diesem Projekte dem Ministerrate vorläufig 

Mitteilung und behalte sich für den Fall der Zustimmung des Kabinetts konkrete Anträge über 

die zu seiner Verwirklichung zu ergreifenden gesetzlichen Maßnahmen vor. 

Die B.-M. H e i n l und Dr. R e s c h sowie der V o r s i t z e n d e erklären es als eine 

politische Notwendigkeit, im Momente der Heranziehung der Konsumenten zu so wesentlich 

erhöhten Brot- und Mehlpreisen auch die Produzenten mit allem Nachdrucke zur Erfüllung 

ihrer Verpflichtung zu veranlassen. Das Vorgehen gegen jene Landwirte, welche ihre 

Pflichten der Öffentlichkeit gegenüber vernachlässigten, sei schon aus Gerechtigkeit 

gegenüber jenen Landwirten, welche zu den amtlichen Übernahmspreisen abgeliefert haben, 

sowie auch aus dem weiteren Grunde unerläßlich, weil andernfalls aus der nächsten Ernte ein 

Kontingent überhaupt nicht mehr hereingebracht werden könnte. Um aber allen Landwirten 

noch Gelegenheit zur Ablieferung zu bieten, wäre der Termin, von dem an die Barzahlung 

einsetzen soll, etwa auf den 1. März l. J. festzusetzen. 

B.-M. H a u e i s macht auf verschiedene Härten, die sich bei der Vorschreibung der 

Differenzzahlung ergeben könnten, aufmerksam und gibt weiters zu bedenken, daß ja schon 

das Getreidebewirtschaftungsgesetz Strafen für die Nichterfüllung der Ablieferungspflicht 

vorsehe. Auch sei es fraglich, ob es angängig wäre, hinterher den Landwirten neue Leistungen 

aufzuerlegen. 
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Der Ministerrat pflichtet schließlich der Anregung des Bundesministers für 

Volksernährung grundsätzlich bei und ladet den Vorsitzenden ein, hierüber vorerst mit den 

politischen Parteien Fühlung zu nehmen. 

 

2. 

Enquête über die Ursachen der herrschenden Teuerung und über die Regierungsmaßnahmen 

zu deren Bekämpfung. 

Vizekanzler B r e i s k y erstattet dem Ministerrate Bericht über den Verlauf der ersten 

Sitzung der Enquête über die Ursachen der herrschenden Teuerung und über die 

Regierungsmaßnahmen zu deren Bekämpfung. Redner hebt hervor, daß im Laufe der Debatte 

mehrfach auf das Fehlen eines festen Programmes für die Verhandlungen hingewiesen und 

auch der Wunsch geäußert worden sei, die Regierung möge ihre Auffassung über die 

grundlegenden Fragen in einer Erklärung zum Ausdrucke bringen. Entsprechend diesem 

Verlangen unterbreite Redner eine Zusammenstellung der wesentlichsten Programmpunkte 

und den Entwurf einer Regierungserklärung dem Ministerrate zur Schlußfassung. 

Nach einer kurzen Debatte genehmigt der Ministerrat das der Enquête in ihrem weiteren 

Verlaufe zugrundezulegende Programm und stimmt zu, daß der Bundeskanzler in der 

nächsten Sitzung der Enquête die vorgeschlagene Regierungserklärung abgebe. Die 

Ressortminister werden eingeladen, dafür Sorge zu tragen, daß die Diskussion über die 

einzelnen Programmpunkte durch eine Darstellung der maßgebenden Verhältnisse von Seite 

der Fachreferenten eingeleitet werde. 

 

3. 

Entwurf eines Gesetzes, mit welchem einige Bestimmungen zur Beschleunigung und 

Vereinfachung des Strafverfahrens der politischen Behörden und der Bundespolizeibehörden 

erlassen werden (Verwaltungsstrafverfahrensnovelle). 

B.-M. Dr. G l a n z begründet den dem Ministerrate vorliegenden Entwurf einer 

Verwaltungsstrafverfahrensnovelle und erbittet sich die Ermächtigung zu dessen Einbringung 

im Nationalrate. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Ermächtigung mit der Maßgabe, daß in der Vorlage 

noch einzelne vom B.-M. Dr. P a l t a u f beantragte Abänderungen im gegenseitigen 

Einvernehmen zwischen den Bundesministerien für Inneres und Unterricht und für Justiz 

durchzuführen sein werden. 
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4. 

Denkschrift an den Hauptausschuß aus Anlaß der neuen Forderungen der 

Verkehrsangestellten. 

Der Ministerrat unterzieht das von Sektionschef Dr. J o a s vorgelegte Exposé an den 

Hauptausschuß aus Anlaß der neuen Forderungen der Verkehrsangestellten einer eingehenden 

Besprechung und setzt nach einer längeren Beratung dessen endgültigen Wortlaut 

einvernehmlich fest. 

 

5. 

Forderungen des Bundes der öffentlichen Angestellten. 

Der V o r s i t z e n d e berichtet, daß ihm von einer Abordnung des Bundes der 

öffentlichen Angestellten eine Eingabe mit verschiedenen Forderungen überreicht worden sei, 

deren wesentlichste dahin gehe, daß allen Staatsangestellten die gleichen Vorschüsse auf die 

sich bei der künftigen Einreihung in die Besoldungsordnung ergebenden Nachzahlungen 

gewährt werden, welche im Laufe des Monates Dezember den unter der Wirksamkeit der 

Dienstpragmatik verbliebenen Postangestellten zugestanden wurden. 

Ministerialrat Dr. W i l f l i n g gibt zum Gegenstande eine Reihe sachlicher Aufklärungen, 

worauf der Ministerrat die grundsätzliche Willfahrung des Begehrens des Bundes der 

öffentlichen Angestellten beschließt. Die weiteren Veranlassungen zur Durchführung dieses 

Beschlusses werden dem Bundesministerium für Finanzen übertragen. 

 

6. 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Bestrafung der Preistreiberei, des Schleichhandels 

und anderer ausbeuterischer, oder die Versorgung der Bevölkerung gefährdender 

Handlungen (Preistreibereigesetz). 

B.-M. Dr. P a l t a u f berichtet, daß im Sinne des Ministerratsbeschlusses vom 7. Jänner l. 

J. der Entwurf des Preistreibereigesetzes mit Vertretern des Handels- und des 

Landwirtschaftsressorts, sowie mit Vertretern der beteiligten wirtschaftlichen Kreise neuerlich 

durchberaten worden sei. Redner erörtert an Hand des dem Ministerrate vorliegenden 

Entwurfes zunächst die bei der Besprechung vereinbarten Abänderungen der Vorlage und 

bemerkt, daß insbesondere bezüglich des § 9 ein Einverständnis über eine Fassung erzielt 

worden sei, die bewirke, daß die Strafdrohungen des Gesetzes nunmehr auch gegen Landwirte 

wegen verbotswidriger Veräußerung der in das Ablieferungskontingent fallenden 

Getreidemengen zur Anwendung zu kommen haben werden. Ebenso sei das Verlangen des 
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Bundesministeriums für Finanzen berücksichtigt worden, die Geldstrafen dem Staatsschatze 

zufließen zu lassen. In einer Reihe anderer Punkte dagegen habe sich das Bundesministerium 

für Justiz nicht in der Lage gesehen, den vorgebrachten Wünschen Rechnung zu tragen, 

sondern habe an den ursprünglichen Bestimmungen des Entwurfes festhalten zu müssen 

geglaubt. Redner gibt für die ablehnende Haltung der Justizverwaltung in diesen Punkten eine 

eingehende Begründung und erbittet schließlich die Ermächtigung des Ministerrates, den 

Entwurf in der nunmehr vom Justizressort vorgeschlagenen Fassung im Nationalrate 

einbringen zu dürfen. 

Redner fügt bei, daß, wie Ministerialrat Dr. K a d e č k a sodann des näheren ausführt, 

sowohl die Ärzte-, wie die Rechtsanwaltskammer im Bundesministerium für Justiz 

Sicherheiten gegen eine Beurteilung der Honorarforderungen von Ärzten, beziehungsweise 

Rechtsanwälten nach dem Preistreibereigesetz verlangt haben. Die Rechtsanwaltskammer 

wolle versuchen, ihren Standpunkt eventuell im Zuge der Beratungen des Justizausschusses 

durchzusetzen. Die Ärztekammer dagegen verlange bis morgen mittags eine Erklärung, daß 

die Regierung bereit sei, die Interessen der Ärzteschaft entweder durch Einschaltung einer 

Ausnahmsbestimmung in das Gesetz, oder wenigstens durch Erlassung entsprechender 

Anweisungen an die Staatsanwaltschaften zu wahren. Sollte diesem Wunsche nicht 

entsprochen werden, würden die Ärzte die Mitwirkung an der Durchführung des Gesetzes 

über die Krankenversicherung der Staatsbediensteten verweigern. 

Ministerialrat Dr. K a d e č k a betont, daß nach den Ausführungen der Begründung für den 

Gesetzentwurf Leistungen, die von einer höchstpersönlichen Qualifikation abhängen, mangels 

eines Vergleichsmaßstabes der Beurteilung nach dem Gesetze ohnedies nicht unterliegen 

können. Darüber hinaus aber den geistigen Arbeitsleistungen eine Sonderstellung 

einzuräumen, die naturgemäß auf alle Gruppen von geistiger Arbeit ausgedehnt werden 

müßte, wäre eine Durchbrechung des allgemeinen Prinzips und erscheine daher nicht 

angebracht. 

Sektionschef Dr. H e l l y vertritt den Standpunkt, daß eine Bewertung der Leistungen 

eines Arztes, die zur Rettung eines Menschenlebens geführt haben, in Geld eigentlich nicht 

möglich sei; trotzdem wäre es aber verfehlt, die Ärzte aus der Geltung des 

Preistreibereigesetzes ausdrücklich auszunehmen. Redner sei bereit, die Angelegenheit mit 

der Ärztekammer zu bereinigen. 

Der Ministerrat genehmigt sohin die Einbringung des Gesetzentwurfes in der vom 

Bundesminister für Justiz vorgeschlagenen Fassung im Nationalrate. 
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7. 

Österr.-belgisches Übereinkommen über die Vorkriegsschulden. 

Sektionschef Dr. J o a s berichtet, daß am 4. Oktober 1920 in Brüssel zwischen Vertretern 

der österreichischen und der belgischen Regierung ein Übereinkommen bezüglich der 

Abtragung der privaten Vorkriegsschulden abgeschlossen worden sei. Dieses 

Übereinkommen gleiche im wesentlichen demjenigen, welches am 3. August 1920 mit 

Frankreich über die gleiche Materie abgeschlossen wurde. 

Der Schuldenausgleich solle im Wege des Clearingverkehrs geschehen. Für gütliche 

Vergleiche zwischen österreichischen Schuldnern und belgischen Gläubigern sei ein Termin 

bis 30. April 1921 angesetzt. Die bis dahin nicht ausgeglichenen Schuldverhältnisse werden 

dem Abrechnungsverkehr unterzogen. 

Die österreichische Regierung übernehme die Solidarhaftung mit jedem österreichischen 

Staatsangehörigen, welcher Schuldner eines belgischen Gläubigers ist. Die Schulden sollen 

ratenweise abgestattet werden, und zwar Schulden, welche auf eine andere Währung als 

österreichische Kronen lauten, in fünf beziehungsweise zehn Jahresraten. Auf Kronen 

lautende Schulden seien nach dem Umrechnungskurs des Artikels 248, lit. d des 

Staatsvertrages von St. Germain in fünfundzwanzig Jahresraten zu bezahlen, und zwar der das 

Einfache des Kronenbetrages übersteigende Betrag zinsenlos unter Alleinhaftung des Staates. 

Da durch Gewährung der Ratenabzahlung und Erlassung der Zinsen bei Kronenschulden 

der österreichischen Wirtschaft bedeutende Vorteile zugebilligt werden, auf welche ihr der 

Friedensvertrag keinen Anspruch gewähre, erbitte Redner die Genehmigung des mit Belgien 

abgeschlossenen Übereinkommens. 

Der Ministerrat erteilt die erbetene Genehmigung. 
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Protokoll Nr. 28 a vom 10.I.1921 (28b keine Abweichungen, stichwortartig) 
 
1) Grünberger: Bericht schriftlich. Bitte um Entscheidung, ob dieser Gedanke weiter zu 
verfolgen ist. Brotstaffelung und Mehlauflage. 
Heinl: Ich würde sehr begrüßen, wenn in diesem Sinn eine positive Aufnahme findet. Die 
Vertreter der Landwirtschaft im Nationalrat haben kein Interesse jene zu schützen, welche 
sich in dieser Weise ihrer Pflicht der Öffentlichkeit gegenüber entziehen. 
Resch: Der erste Satz hat mich sehr betroffen, dass Leute mit 10000 K Einkommen haben 10 k 
80 zahlen sollen. Diese Leute werden überhaupt kein Brot kaufen können. Aber wenn es nicht 
anders zu machen ist, muss es hingenommen werden, ich bin auch für den zweiten Antrag. 
Wenn wir nicht energisch vorgehen, werden wir im nächsten Jahr überhaupt kein Getreide 
bekommen um den Höchstpreis. Ich glaube, das sollte man möglichst bald machen, um jene 
Landwirte, welche noch abliefern wollen. zur Ablieferung zu veranlassen Wer es verkauft 
oder verfüttert hat, soll das Geld zahlen. 
Haueis: Ich muss mich gegen die Bestimmung aussprechen. Das ist eine neue Steuer oder 
eine neue Strafe für die Bauern. Denn nach dem Getreidebewirtschaftungsgesetz haben jene, 
welche ihrer Ablieferungspflicht nicht genügen, haben die Bestrafung durch die politische 
Behörde zu fürchten und wenn diese die Säumigen nicht zur Verantwortung gezogen haben, 
so ist die politische Behörde daran schuld. Es geht nicht hinterher durch eine neue 
Bestimmung den Bauern neue Pflichten aufzuerlegen. Wir haben dann die Gewähr, dass bei 
Aufteilung der Kontingente auf die Leistungsfähigkeit entsprechend Rücksicht genommen 
wird. In vielen Fällen wird das nicht der Fall gewesen sein, dann würde eine solche 
nachträgliche Verfügung dem Betreffenden schweres Unrecht zufügen. Das müsste vermieden 
werden. Wenn eine derartige Bestimmung schon angestrebt wird, so kann sie in der Zukunft 
im neuen Bewirtschaftungsgesetz aufgenommen werden, dann weiß jeder, was er zu fürchten 
hat, aber hinterher mit einer solchen Bestimmung kommen, halte ich nicht am Platz 
Grünberger: Haueis hat Recht, im jetzigen Getreidegesetz sind Strafen vorgesehen. Ich werde 
einmal einen Fall vortragen wie die Behörden in diesem Punkt vorgehen und wie ihnen in den 
Arm gefallen wird. Faktisch ist es so, dass diese Strafen keine Rolle spielen. Der Minister hat 
auch Recht, wenn er sagt, es geht nicht an, dass man rücksichtslos nach dem Kontingent die 
Nachzahlung vorschreibt. Die Kontingente sind von der Landesregierung in der Gemeinde 
festgesetzt, jeder Bauer kann eine Überprüfung des Kontingents verlangen und 
Elementarschäden nachweisen. Aber ich glaube, dass generell Bestimmung doch eine gute 
Wirkung hätte, weil wenn wir es im neuen Gesetz bringen, uns das die Vorwürfe nicht erspart. 
Bringen wir die Staffelung und Brotauflage ein, so rechnet jeder aus, um wie viel das Brot 
billiger wäre, wenn das Getreide aufgebracht würde. Die energischeste Note der 
Reparationskommission betraf die Frage, welche Vorkehrungen getroffen werden, um die 
Getreidekontingente restlos aufzubringen. Es soll morgen darüber eine Besprechung bei der 
Reparationskommission stattfinden. Bei dieser Besprechung werde ich nicht Rede und 
Antwort stehen können. Gedacht ist die Bestimmung als Nachtrag zum 
Getreideaufbringungsgesetz. Es ist eine hoch politische Angelegenheit, die ich nicht weiter 
verfolgen könnte, wenn die politischen Parteien nicht darüber beschlossen haben. Bei der 
Beratung der neuen Preise wird die Aufbringungsfrage einen weiten Raum einnehmen. 
Mayr: Die Frage muss vom politischen Gesichtspunkt aus behandelt werden. wir sind jetzt in 
einer doppelt schwierigen Situation. Die Brotpreiserhöhung wird eine Gefahr für die Ruhe 
sein. Die Konsumentenkreise werden nur dann in Ruhe zu halten sein, wenn sie sehen, dass 
auch auf der anderen Seite etwas für den Abbau geschieht. Das Wichtigste ist aber die 
allgemein gefährliche Situation solange wir keine Entente-Kredite haben. Es zeigen die 
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Besprechungen über die Ursachen der Teuerung, wie bunt es da zugeht. Die Regierung wird 
gezwungen, positive Anträge zu bringen. Der Vorschlag Grünbergers ist eine harte Maßregel, 
sie ist aber unbedingt notwendig. Die vorgebrachten Argumente dagegen mögen ja richtig 
sein, aber was bedeutet die Strafe im Vergleich zu den Gewinnen im Schleichhandel. Der 
brave Ablieferer muss auch eine Genugtuung darin erblicken. In außerordentlichen 
Zeitläuften muss man auch eine außerordentliche Maßregel hinnehmen. Vielleicht wäre es 
möglich die Maßregeln bis Ende Jänner aufzuschieben. So sehr ich sonst für die 
Landwirtschaft eintrete, es ist ein außerordentlicher Moment und es ist keine Ungerechtigkeit, 
sondern eine Erleichterung der ganzen Situation, wenn wir etwas Derartiges machen. 
Ungerechtigkeit kann der Bauer nicht darin sehen und den anderen braucht man nicht zu 
schützen. 
Joas: Finanzminister begrüßt diese Maßnahme. Sie ist eine notwendige Ergänzung der beiden 
anderen Gesetze, welche die Erleichterung für die Brot- und Mehlversorgung zum 
Gegenstand haben. Ich bin einverstanden, dass man den Termin, bis zu dem abgeliefert sein 
muss, erstreckt, sodass jeder Produzent nachliefern kann. Es ist keine Strafe, sondern nur 
eine logische Folge dessen, dass er das Getreide im Schleichhandel verkauft oder verfüttert 
hat. Es ist nur eine Konventionsstrafe. Ich bitte, dass dieses Gesetz gleichzeitig mit den beiden 
anderen eingebracht und verabschiedet wird. Eine Benachteiligung der Produzenten liegt 
darin gewiss nicht, es ist nicht bloß ein Gebot der Rücksicht auf den Konsumenten, sondern 
auch auf den Produzenten. 
Heinl: Es ist das keine drakonische Maßnahme gegen die Landwirtschaft im Allgemeinen. 
Wenn wir das nicht machen, bekommen wir nächstes Jahr überhaupt nichts abgeliefert. Die 
Maßnahme ist wichtig und notwendig. Die Regierung muss ein Junktim zwischen beiden 
Gesetzen herstellen. Ich bin nicht für den Jänner als Termin, es genügt der 1. März als 
Termin. Die Landwirtschaft hat ein Interesse daran, dass das nicht an ihr haften bleibt. In der 
Stadtbevölkerung würde eine Erbitterung gegen die Landwirtschaft Platz greifen. 
Breisky: Ich begreife die Bedenken Haueis’, dass ein Landwirt, der ein übliches Kontingent 
vorgeschrieben bekommt, kommt in eine schwierige Lage. Es ergibt sich aber immer noch die 
Möglichkeit, dass davon, welcher zu Unrecht zu Schaden kam, die ungerechtfertigte Höhe des 
Kontingents individuell geltend macht. Wenn dieses Argument in Landwirtschaftskreisen 
betont wird, könnten die Bedenken zum Verstummen gebracht werden. 
Haueis: Ich will nicht den ablieferungsunwilligen Elementen nützen. Ich wollte darauf 
verweisen, dass man bei den Vorschreibungen sehr willkürlich vorgeht. Es wird einen 
Riesenapparat erfordern, wenn man die Kontingente hereinbringen will oder eine Art Rekurs 
gegen die Vorschreibung. Mit den neuen Bestimmungen fängt man eigentlich bei der 
Landwirtschaft an, den anderen Ständen gegenüber wird nicht mit solcher Schärfe 
vorgegangen. Das wird die Behandlung sehr erschweren. 
Mayr: Es ist der Augenblick politisch sehr gefährlich. Es muss eine Wirkung auch den Bauern 
gegenüber erzielt werden, wenn wir die Ruhe aufrechterhalten wollen und die Entente-Hilfe 
nicht auf das Spiel setzen wollen. Nachdem das Kontingent ein ziemlich Mäßiges war, könnte 
man voraussetzen, dass es auch geliefert wird. Wenn diese Pflicht nicht erfüllt wird, so kann 
in außerordentlichem Augenblick eine Verschlechterung der ursprünglich festgesetzten Strafe 
wohl zugegeben werden. Unabhängig davon ist die Frage, ob das Kontingent richtig ermittelt 
wurde oder nicht. Bei der Durchführung braucht man ja nicht allzu rigoros sein, aber aus 
politischen Gründen müssen wir den Beweis liefern können, dass auch der Produzent schärfer 
an seine Pflicht gemahnt wird. 
Grünberger: Ich habe keinen Antrag gestellt, sondern lediglich nach den durchgeführten 
Beratungen über das Staffelungsgesetz und die Brotauflage es als meine Pflicht erachtet, dass 
bei Durchberatung dieser beiden Gesetze die ganze Frage der Getreideaufbringung 
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aufgerollt werden muss. Ich habe es daher für logisch erachtet darüber nachzudenken, 
welchen Weg man finden könnte, der optisch wirkt. Maßgebend war die finanzielle 
Berechnung. Ich hätte nur diesen Antrag gestellt, wenn wir nicht schon 70000 sondern 
weniger Tonnen hätten. Es fehlen noch 40000 t und wenn die Hälfte davon aufgegeben wird, 
so bleiben noch immer Landwirte, die sich damit brüsten, nichts abgeliefert zu haben. Diese 
werden von den Redlichen nicht geschützt werden. Wenn nur die Hälfte erhöht, so macht es 
doch noch immer 700 Mill. K aus. Bei Beratung dieser Gesetze wird von anderer Seite, wenn 
wir nicht selbst einen Riegel vorschieben, noch ganz anderer Antrag gestellt werden zur 
Erzwingung der Ablieferung. Ich glaube, dass in irgendeiner Form im Zusammenhang mit 
den beiden Gesetzen etwas auf alle Fälle geschehen muss. Sonst kommt die Regierung in eine 
unhaltbare Situation. 
Mayr: Die Mehrheit ist einverstanden und ganz verschließen wird sich auch Haueis den 
Argumenten nicht. Ich bin dafür, dass der Kabinettsrat diesen Antrag direkt annimmt. 
Grünberger: Ich will keinen Antrag, sondern wollte nur eine Anfrage stellen. 
Mayr: Wir werden mit unseren Parteien reden. Mindestens müsste der Gesetzesentwurf, wenn 
er die Zustimmung findet, in einer Erklärung angekündigt werden. Ich werde eine Erklärung 
über den Stand der politischen Lage abgeben müssen. Ich habe gebeten, mir das Wichtigste 
für die aktuelle Lage in Schlagworten zu geben, damit ich in der Erklärung darauf verweisen 
kann. 
2) Breisky: Der Beginn der Beratungen ist den Herren aus den Abendblättern bekannt. Es 
haben sich nach Eröffnung der Enquete einzelne radikale Töne vernehmen lassen. Jeder hat 
vorgebracht, was er als Vertreter seiner Gruppe zu bringen hatte. Binnen Kurzem hat die 
Sache ein neues Bild bekommen, indem reklamiert wurde, dass die Regierung die Fragen an 
die Enquete nicht formuliert hat, also die Verwaltung der Enquete fehlt. Es wurde durch Frau 
Freundlich sehr entschieden verlangt, dass die Regierung selbst zu den springenden Punkten, 
die in Betracht kommen, Stellung nimmt. Sie hat einige sehr kritische Fragen gestellt, ob 
freier Handel oder Zwangswirtschaft. Durch ihre Argumente hat sie einen großen Teil der 
Enqueteteilnehmer mitgerissen und es wurde übereinstimmend gewünscht, dass Fragepunkte 
formuliert werden und die Regierung zu den einzelnen Fragen Stellung nimmt. Die Enquete 
wurde abgebrochen und es haben sich die anwesenden Kabinettsmitglieder und Referenten zu 
einer Besprechung zurückgezogen, um die Formulierung der Fragepunkte vorzunehmen. Es 
wäre möglich, dass man diese Fragepunkte in der Enquete verteilt. Nicht erfüllt ist der 
Wunsch, dass die Regierung dazu Stellung nimmt. Ich bitte um Entscheidung, ob Regierung 
schon Stellung nehmen soll. Ich kann nicht leugnen, dass besonders die sozialistischen 
Teilnehmer Neigung gezeigt haben, die Enquete zu verlassen, wenn das unterbleibt. Es wäre 
das eine bedenklich Folge, weil die Verhandlung mit den Eisenbahnern darauf abgestellt ist, 
dass die Enquete mit einem erträglichen Resultat stattfindet. Ein Abbruch der Enquete könnte 
unmittelbar auf die Streiklustigen zurückwirken und eine neue Bewegung der Eisenbahner 
hervorrufen. Baernklau hat auch Entwurf für eine Regierungserklärung ausgearbeitet. 
Mayr: Gegen Gruppierung hat niemand etwas einzuwenden. 
Breisky: Unterteilung von ihr ist das Ergebnis der Beratungen. 
Mayr: Wenn morgen die heutigen Teilnehmer beisammen sind, dann haben wir Konsumenten. 
Wie sollen die sich über die Hebung der landwirtschaftlichen Produktion äußern. 
Breisky: Durch Resolutionsanträge. 
Mayr: Programm ist genehmigt. Bedacht zu nehmen, dass es auch den übrigen Gruppen 
vorgelegt wird. 
Breisky: Verliest den Entwurf der Regierungserklärung (Baernklau). 
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Mayr: Wir können uns auf einzelne Punkte nicht festlegen, bevor die Enquete nicht 
abgeschlossen ist. 
3) Verwaltungsstrafverfahrensnovelle. Glanz: Der Entwurf liegt vor. Wie in der Begründung 
ausgeführt wird, soll erreicht werden Entlastung durch Vereinfachung und Ermöglichung 
einer wirksamen Bekämpfung der kriegswirtschaftlichen Vorschriften. 
Paltauf: § 2 Abs. 1. 
Ermächtigt im Einvernehmen mit Justizamt die Änderungen durchzuführen. 
Vorlage genehmigt. 
4) Pesta: Das Finanzministerium hat eine Anzahl von Maßnahmen in Aussicht genommen, die 
eigentlich eine Bedeckung sind für die aufgestellten Forderungen. Insbesondere hat das 
Eisenbahnministerium zugestimmt, auch die Tariferhöhungen ins Auge zu fassen, wenngleich 
in der Vorlage zum Ausdruck kommt, dass diese sich in mäßigen Grenzen bewegen sollen. Ich 
möchte zu einzelnen Punkten sprechen. 
Joas: Durch die Bereitwilligkeit der Eisenbahnerverwaltung zu einer 100 % Tariferhöhung 
ist die Deckungsfrage gelöst. 
Heinl: Das Eisenbahn- und Finanzministerium sind zwar einig geworden, aber mit meinem 
Ressort wurde das Einvernehmen nicht hergestellt. Es wurde ein Ausweg gefunden im Laufe 
der Enquete. Ich frage aber an, wie verhält sich das Finanzministerium, wenn die Krone doch 
etwas steigt, wäre nicht die Bezahlung des Tarifes in Goldkronen in Aussicht zu nehmen. Die 
heutige Tarifpolitik ist unglücklich. wir bedienen den Verlust des ganzen Transportverkehrs. 
Joas: Die Anregung der Tarifbezahlung mit Goldkronen ist von Finanzministerium schon vor 
Jahresfrist gegeben worden und vor einiger Zeit erneuert worden. Von uns ist alles 
geschehen. Dieser Ausweg würde uns der Notwendigkeit einer jeweiligen Tariferhöhung 
entheben. Zur Vermeidung des Missverständnisses bemerke ich, dass die Stellung des 
Finanzministeriums nach wie vor die ist, dass ein unbedingtes Junktim zwischen Forderungen 
und Bedeckung aufrecht bleiben muss. Auch der Bericht an Hauptausschuss ist so gehalten, 
dass nur unter der Voraussetzung, dass der Hauptausschuss sich für die 
Bedeckungsmaßnahmen ausspricht die Erfüllung der Forderungen befürwortet werden kann. 
Das entspricht auch grundsätzlich der Stellung des Ministerrates. Nur ist es jetzt gelungen, 
doch Bedeckungsmaßnahmen zu treffen. Damit sind alle Quellen zur Erschließung von 
Neueinnahmen in der Hauptsache erschöpft. Wir stehen vor neuen Schwierigkeiten, nachdem 
wir wissen, dass nicht nur die Verkehrsforderungen auftreten sondern auch auf allen anderen 
Gebieten des Staatshaushaltes bedeutende Mehrforderungen zu gewärtigen sind, für deren 
Deckung keine Mittel verfügbar sind. 
Mayr: Im Prinzip wird der Beschluss des Ministerrates aufrechterhalten. 
Joas: Durch diese Einnahmen sind die Steuerquellen erschöpft und Mehrerfordernisse infolge 
der allgemeinen Preissteigerung keine Vorsorge mehr getroffen werden können. 
Heinl: Ich bitte, dass doch auf diese Vereinbarung Rücksicht genommen wird, dass erklärt 
wird, dass die Absicht besteht, eine Enquete über die Tarife abzuhalten und bei dieser 
Gelegenheit es möglich sein wird, in einem berechtigtem Ausmaß die gerechtfertigten 
Wünsche der Interessenten zu berücksichtigen. Es muss gesagt werden, dass die Regierung 
schwere Bedenken trägt und die Erhöhung nur der Not gehorchend in Aussicht nimmt. Ich 
würde bitten, dass ich den endgültigen Text noch vorher Überreichung sehe. 
Mayr: Wir sollen uns darüber äußern, ob im Prinzip dem Bericht zugestimmt wird. Prinzipiell 
ist der Beschluss genehmigt. 
Zusatz, dass Aussicht ist, eine Enquete abzuhalten und im Rahmen der Enquete wird es 
möglich sein, die schärfsten Härten zu eliminieren. Die Regierung entschließt sich schweren 
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Herzens dazu, die Erhöhung vorzunehmen. 
Pesta: Genehmigt. 
5) Mayr. Bitte des Bundes um Auszahlung derselben Beträge wie die pragmatisch 
gebliebenen Beamten bekommen haben. Die Auszahlung müsse bald erfolgen, sie wünschen 
es jetzt schon. Wäre es nicht möglich, die Auszahlung jetzt vorzunehmen. 
Wilfling: Der Bund hat am 8. Jänner eine Entschließung gefasst, worin er unter Hinweis auf 
die den pragm. gebliebenen Angestellten des Postdienstes Vorschüsse gegeben wurden im 
Dezember im Ausmaß unter den Beträgen der Nachzahlungen für 1920 aus der 
Besoldungsreform zu refundieren hatten und dass ihnen der Verlust dafür am 15. Jänner 
gezahlt werden soll. Der Bund knüpfte daran die Bemerkung, dass die Regierung damit 
neuerlich den Weg der Bevorzugung einer Gruppe vor den anderen betrieben hat. Unter dem 
Eindruck dieser Rückwirkung fordern sie: alle Staatsangestellten am 15. Jänner Vorschüsse 
und die Nachzahlung nach der Besoldungsordnung nach den gleichen Grundsätzen wie den 
pragm. Angestellten des Postbetriebs auch tatsächlich flüssig zu machen mit E und D 
gleichgestellt. Dann verlangen sie eine Maßnahme, dass bei Abrechnung gewährter 
Vorschüsse nur mit dem monatlichen Betrag über 400 K überschreiten. Dann, dass die 
Angleichungsvorschüsse gänzlich gestrichen werden. Ich habe die Herren aufmerksam 
gemacht, dass es nur so zu verstehen ist, das die neuen Satzungen der Besoldungsordnung ab 
1.Jänner beinhalten sollen. Denn nur dann könnten wir ähnlich wie bei den Eisenbahnern uns 
damit einverstanden erklären, der Sache näher zu treten, dass die nicht auf der Rückwirkung 
auf 1. Oktober 20 bestehen. Ein 4. Punkt ist, dass die Ruheständler ------ 
Es muss festgestellt werden, dass die Postler Vorschüsse bekommen haben, welche nicht das 
ganze Ausmaß der Nachzahlungen erreichten. Es sind dabei berücksichtigt gewisser Abzüge 
vom Vorjahr. Die Beträge sind geringer als sie erhalten werden. Die Beträge sind abgestuft 
nach der Zugehörigkeit zur Zeitvorrückungsgruppe und Ortsklassen. Nun wurden diese 
Vorschüsse desgleichen gegeben, weil unmittelbar vorher den Entpragmatisierten infolge der 
Post-Besoldungsordnung große Durchrechnungsbeträge ausgezahlt wurden. Auf der anderen 
Seite sagt der Bund, dass die pragm. Postangestellten in die gleiche Besoldungsordnung 
kommen wie die übrigen Staatsangestellten. 
Mayr: Grundsätzlich ist gegen die Forderungen nichts einzuwenden, es fragt sich nur, ob die 
Bezahlung bewerkstelligt werden kann. Es würde einen guten Eindruck machen, die 
Differenzen auszugleichen, es ist unser Grundsatz, keine Kategorie anders zu behandeln wie 
die anderen. 
Pesta: Die Frage bei den Telegraphenbediensteten ist auch ungelöst. Die Frage wer 
pragmatisiert bleibt und wer nicht, ist noch nicht gelöst. Dadurch wird die Sache sehr 
kompliziert. Ich bitte, dass bei dieser Aktion auch die Telegraphenleute nicht vergessen 
werden. 
Mayr: Es ist niemand dagegen. 
Joas: Man kann sich nicht auf den Standpunkt stellen, dass es ein verbrieftes Recht sei. 
Heinl: Ich bitte, dass gewisse Einkommensquellen die Finanzbehörde sich selbst erschließt. 
Mayr: Eine grundsätzliche Gegnerschaft liegt nicht vor. 
Wilfling: Es muss mit dem Umstand gerechnet werden, wenn alle den Vorschuss bekommen, 
dass diese Besoldungsordnung tatsächlich eingebracht werden muss. Das ist die 
Voraussetzung, sonst wird umsonst gezahlt. Der Bund rechnet mit der Besoldungsordnung 
wie sie der Eisenbahn- und Postordnung entspricht. Alle anderen wollen die Besoldung nicht 
und verlangen auch die Vorschüsse nicht. Es scheint in der Luft zu liegen, dass der 
Zentralverband gewaltige Gehaltsforderungen stellen wird. Die Gemeindeangestellten wollen 
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eine Erhöhung der heutigen Bezüge. Es wäre bedenklich Erhöhung auf der jetzigen Basis 
vorzunehmen. Wenn etwas geschieht, sollte es nur im Rahmen der Besoldungsordnung 
geschehen. 
Mayr: Gegen das Referat W. ist kein Einwand. Prinzipiell genehmigt. 
 
6) Pesta: Nachwuchsbehandlung. 
Mayr: Die andere Gruppe wird unter gar keinen Umständen eine Entpragmatisierung von 
Anfang an zulassen. Da ist in den Kreisen der Nichtsozialistischen die Forderung aufgestellt, 
unter keinen Umständen nachzugeben, auch wir glauben da lieber streiken zu lassen. 
Pesta: Besoldungsordnung verfolgt wirtschaftliche Gründe. 
7) Paltauf: Die gestrige Besprechung hat zum Teil zu einer Einigung geführt in anderen 
Belangen muss Justiz auf seinem Standpunkt beharren. 
Heute war ein Vertreter der Wiener Ärzte bei mir und hat gefragt, ob auch Ärzte nach dem 
Preistreibereigesetz bestraft werden können für übermäßiges Entgelt. Dieselbe Frage hat die 
Advokatenkammer an mich gerichtet. Nun kann man wohl sagen, dass bei Leistungen, die 
eine durchschnittliche Bewertung nicht zulassen, auch unter das Preistreibereigesetz nicht 
fallen können, weil der Maßstab fehlt. Aber das was eventuell nach der Preistreibereiordnung 
getroffen werden könnte, sind die durchschnittlichen Leistungen. Da ist es nicht 
ausgeschlossen, dass die Gerichte das Gesetz auch auf solche Leistungen anwenden. Die 
Ärzte und Advokaten wollen, dass das Gesetz nicht auf sie Anwendung finde. Die Advokaten 
wollen darüber noch beraten und wollen das eventuell im Ausschuss richten. Die Ärzte 
verlangen von der Regierung, dass sie im Justizausschuss für die Ausnahme eintreten. Wenn 
das nicht geschieht würden sie die Durchführung der staatlichen Krankenversicherung 
vereiteln. Sie wären auch zufrieden mit einem Erlass des Justizamtes an Staatsanwaltschaft, 
dass in solchen Fällen keine Anklage erhoben werden soll. Das könnte aber bei dem Gesetz 
nicht geschehen. Man könnte nur durch Oberstaatsanwaltschaft anweisen, die Anklage nicht 
ohne Genehmigung zu erheben. Aber ganz kann man die Verfolgung nicht ausschließen, Die 
Ärztevertreter wollen eine Antwort über die Stellung der Regierung gegenüber der Forderung 
der Ärzte. Der Ministerrat muss sich darüber klar werden, ob man dem entspricht oder nicht. 
Das Gleiche werden alle möglichen anderen Berufsgruppen der geistigen Arbeiter verlangen. 
Einerseits wird die sozialistische Partei einer solchen Differenzierung zwischen geistiger und 
nicht geistiger Arbeit nicht günstig gegenüber stehen. Wir müssen morgen eine Antwort 
geben. 
Helly: Es lässt sich nicht ermessen wieweit jenem ein Gewinn zuzubilligen ist, wenn er ein 
Menschenleben gerettet hat. Dem Kranken gegenüber lässt sich das nicht in Geld umsetzen. 
Im Allgemeinen ist die Forderung der Ärzte bescheiden. Erst jetzt sind die Ärztehonorare sehr 
hoch geworden. Den Standpunkt möchte ich vertreten, man kann nicht eine Kategorie aus 
einem Gesetz ausnehmen. Ich würde es als standeswidrig erachten, wenn man die Ärzte 
ausnehmen würde. 
Kadecka: Die Ärzte wollen die Möglichkeit haben bei vermögenden Lauten das Honorar nach 
Gutdünken zu bestimmen. Aber dazu können wir nicht die gesetzliche Handhabe bieten. 
Staatsanwaltschaft anweisen, vorsichtig vorzugehen und alles vermeiden, was 
Standesansehen schädigt. 
Breisky: Die Ärzte werden sich damit begnügen, wenn die Staatsanwaltschaft angewiesen 
wird, dass bei hochwertiger Bedarfsleistung alles vermieden wird, was wie eine Schikane 
aussieht oder wie eine Ungerechtigkeit gegenüber diesem Dienstsektor aussieht. 
Beispielsweise könnten die Ärzte angeführt werden. 
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8) Joas: Österreich-belgisches Übereinkommen.  Angenommen. 
1/2 9 Uhr 

Die letzte Seite betrifft nur die Textänderungen des Preistreibereigesetzentwurfes. 
 

 


















































































































































































